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16.432 n Pa. Iv. Gebührenregelung. Öffentlichkeitsprinzip in der Bundesverwal-

tung 

Vernehmlassung 
 

 
Sehr geehrter Herr Präsident 
 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf für 
eine Änderung des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
(Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) und teilen Ihnen mit, dass wir mit der Vorlage 

grundsätzlich einverstanden sind. Bezüglich Art. 17 Abs. 2 des Entwurfs schliessen wir 
uns allerdings der Minderheitsmeinung an, wonach die Maximalgebühr nicht im Gesetz 
selber festgelegt werden sollte. Die Einzelheiten der Gebührengestaltung sind vielmehr 

dem Bundesrat im Rahmen des Gebührentarifs zu überlassen.  
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 

 
 
 

 
Der Staatsschreiber-Stellvertreter 
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